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BETREFFZugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG) bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Inform a-
tionsfreiheit (BfDI)

HIER GDPR & Abmahnindustrie [#29693]
BEZUG Ihr Antrag vom 12. Mai 2018, eingegangen am 14. Mai 2018

Sehr geehrt███████,

mit Schreiben vom 12. Mai 2018 haben Sie bei der Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit Zugang zu Informationen beantragt, inwieweit 
die Bundesregierung kleine Unternehmen vor Abmahnanwälten im Zusammenhang 
mit der DSGVO schütze.

Meiner Einschätzung nach ist Ihr Antrag nicht auf einen Informationszugang nach 
dem IFG, sondern vielmehr auf eine allgemeine Auskunft bzw. Stellungnahme ge-
richtet. 

Leider kann ich Ihnen nicht selbst weiterhelfen, da der Adressat die Bundesregierung 
ist und nicht die BfDI. Die Anfrage lässt sich auch nicht umdeuten, da Sie ausdrüc k-
lich nach den Aktivitäten der Bundesregierung fragen. Ich empfehle Ihnen daher, sich 
mit Ihrer Bitte an das innerhalb der Bundesregierung zuständige Ressort zu wenden.
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Das IFG erfasst grundsätzlich alle amtlichen Informationen öffentlicher Stellen des 

Bundes.  

Handelt es sich bei der Anfrage eher um ein allgemeines Informationsinteresse, so 

ist auch nach dem Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes weiterhin von einer 

Bürgeranfrage auszugehen; bezieht sich die Frage hingegen auf die Einsicht in Un-

terlagen der Behörde, so spricht dies für einen Informationszugangsantrag nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz. Die Bezugnahme des Antragstellers auf das Gesetz 

kann ein erster Ansatzpunkt für die Prüfung sein, nach Abschluss der Prüfung kann 

gleichwohl die Bearbeitung als Bürgeranfrage angezeigt sein. 

 

Gleichwohl möchte ich darauf hinweisen, dass sich für kleinere und mittlere Unter-

nehmen mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung im Vergleich zur 

bisherigen Rechtslage nur wenige Änderungen ergeben. Die Aufsichtsbehörden un-

ternehmen vielfältige Aktivitäten, um kleinen und mittleren Unternehmen hier bera-

tend zu helfen. Von Abmahnungen betroffenen Unternehmen können sich mit der 

Bitte um Beratung an die für sie zuständige Landesaufsichtsbehörde wenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Bohn 
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